
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Plädoyer der Verteidigung

· Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Frau Staatsanwältin.
· wir plädieren heute in diesem Verfahren dafür, dass Frau Lehmann sich nicht nach § 240 Abs. 1 StGB strafbar gemacht hat
[bookmark: _heading=h.qrgdk4z05uju]
· Kurz vorweg, bevor ich auf einige rechtswissenschaftliche Aspekte eingehen möchte, denke ich, dass es sich lohnt, auf den gesamten Hintergrund, in den diese Prozesse gegen die Letzte Generation eingebettet sind, einzugehen.
· [bookmark: _heading=h.w61sjvszetem]In den Verfahren gegen die letzte Generation war unser Eindruck, dass Richter*innen immer wieder ihre Rechtsanwendung von der Klimakrise zu trennen versuchen
· Das ist regelmäßig nicht erfolgreich
· [bookmark: _heading=h.30j0zll]Die Klimakrise betrifft uns als Gesellschaft/als Menschheit so allumfassend, dass eine solche Trennung nicht mehr möglich ist. 
· [bookmark: _heading=h.v523c9rwwsh3]Neben ihrer politischen Dimension hat diese Krise auch eine rechtliche Dimension. Das scheint aber irgendwie in Vergessenheit zu geraten
· In Verfahren in der Vergangenheit wurden immer wieder der Rechtsstaat und die Klimakrise argumentativ gegeneinander ausgespielt. Das eine kann ohne das andere aber nicht existieren. Wir leben in einem Rechtsstaat UND wir leben in einer Klimakrise. Das sind Realitäten.
· Die Annahme, dass Umweltaktivismus zu bestrafen sei, oder dass uns nun teils sehr schwere Urteile treffen, weil Klimaaktivismus den Rechtsstaat in Gefahr bringe, ist ein Irrtum, ein Trugschluss.
· Die größte Gefahr für unseren Rechtsstaat und unsere gesellschaftliche Ordnung geht von der Klimakrise aus und nicht von Protest für angemessene politische Maßnahmen, die die Verfassung wahren.
· Ich möchte Sie deshalb bitten, alles, was ich jetzt vortrage, unter einer bestimmten Färbung zu sehen, und zwar, dass Recht und Politik in der Klimakrise nicht mehr zu trennen sind.
· Wir alle müssen uns fragen: Was kann ich tun
· Sie als Richter haben eine starke, eine mächtige Position in unserer Gesellschaft. Ihr Einfluss geht weit über den einer gewöhnlichen Bürgerin wie Frau Lehmann oder mir hinaus. Sie haben Recht, wenn Sie sagen, dass es nicht Ihre Aufgabe ist, Politik zu machen.
· Allerdings würden Sie sich selbst kleiner machen, als Sie sind, wenn Sie hier Ihren Einfluss auf die gesellschaftliche Debatte zum Klimaschutz und auch unseren Umgang als Gesellschaft mit dieser Krise verkennen. Ich weiß das das schwer fällt und auch gewissen Doktrinen die einem in der juristischen Ausbildung immer wieder eingeschärft wurden zuwiderläuft. Aber um dieses Störgefühl zu vermeiden, möchte ich jetzt:


[bookmark: _heading=h.3znysh7]Rechtliche Bewertung der hier verhandelten Straßenblockaden:

· nun einen Vorschlag machen, wie wir im Rahmen von juristischen Tools, von Rastern, die uns die Rechtswissenschaft mit auf den Weg gibt, dieser doch sehr außergewöhnlichen Notsituation Rechnung tragen können - auch ohne Bauchschmerzen den Rechtswissenschaften.
· Deshalb plädieren wir heute und hier, dass sich Frau Lehmann nicht wegen Nötigung in drei Fällen strafbar gemacht hat. 

I. Zur Nötigung (Tatbestandsebene)

· Der Tatbestand der Nötigung erfordert in jedem Fall auf objektiver Seite, dass Frau Lehmann jemanden mit Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einem Tun oder Unterlassen gebracht hat. Es kommt hier nur die Gewalt in Betracht.
· Gewalt: Bei Blockaden bedeutet nötigen im strafrechtlichen Sinn, dass ein Mensch durch rechtswidrige Gewalt zu einer Handlung, also zum Anhalten, gezwungen wird. Der Begriff der Gewalt zeichnet sich durch eine körperliche Zwangswirkung aus. So die ganz herrschende Ansicht in Literatur und Rspr.
· Das erste Auto: Das Bundesverfassungsgericht hat aufgrund dieses Gewaltverständnisses entschieden, dass das erste Auto, das vor der Blockade stoppt, keine physische Gewalt erfährt. Es sei vielmehr eine psychische Einwirkung, die den Fahrer zum Anhalten bringt (der Wille, keine Menschen zu überfahren).
· Ab dem zweiten Auto: berühmte 2. Reihe Rspr. des BGH (die sie vermutlich noch viel besser kennen als ich)  besagt dass das erste Auto dem zweiten Auto dann tatsächlich im Weg steht und zwingt es physisch zum Anhalten. Es wird folglich argumentiert, die Aktivisten übten Gewalt aus, dadurch, dass sie dafür sorgen, dass das erste Auto das zweite blockiert. 

· Versuchen wir das doch mal auf unsere drei Blockaden, die hier verhandelt werden, anzuwenden
· In den Blockaden vom 31.10.2022, und 29.06.2022 und am 01.07.2022, die hier heute behandelt werden, kann keine Gewalt iSv. § 240 StGB angenommen werden. 

· Blockade am DATUM: Die Autos konnten über den Seitenstreifen abfahren, sodass der Verkehrsfluss wenn dann nur für unerhebliche Dauer aufgehalten wurde. Das erste Auto hat somit das zweite Auto nicht physisch zum Anhalten gezwungen, wie es für die BGH Rechtsprechung nötig gewesen wäre, es hat das zweite Auto nur zu einem Richtungswechsel gezwungen, die Personen in der zweiten Reihe sahen sich nicht dem physischen Stillstand gegenüber, sondern mussten nur kurz umdisponieren und über den Seitenstreifen ihre Fahrt fortsetzen.
· In der zweiten Blockade vom DATUM haben sich die Aktivistinnen nach etwa X Minuten widerstandslos räumen lassen, sodass schon die Frage besteht, ob es angebracht wäre, überhaupt von Gewalt zu sprechen. Eine so kurze Einschränkung des täglichen Verkehrsflusses kann die Schwelle zu einer strafbaren Nötigung nicht überschreiten, zumal die Personen in den Autos einfach nur warten mussten, bis die Bahn geräumt war - was gerade einmal eine Stunde gedauert hatte. Danach konnten sie ihre Fahrt ungehindert fortsetzen. Unterbrechungen von dieser Dauer sind gerade auch in einer so viel befahrenen Stadt wie Berlin keine Seltenheit und gehören vielmehr zum Alltag.
· Auch die Blockade vom DATUM war von nur ähnlich langer Dauer. Hier kommt noch dazu, dass die Blockade sogar von der Verkehrspolizei geräumt wurde. Zwei Personen, die nicht angeklebt waren, wurden geräumt und der Verkehr konnte abfließen noch bevor Einsatzkräfte vor Ort waren.


II. Zur Nötigung (Verwerflichkeitsprüfung)

· Nichtsdestotrotz, auch wenn hier in beiden Fällen keine Gewalt vorliegt, lohnt es sich, auf die Verwerflichkeitsprüfung, die stets gem. § 240 Ab. 2 zur Rechtswidrigkeit einer Nötigung notwendig ist, einzugehen, denn hier entscheidet sich regelmäßig, ob denn auch bei Bejahung der Gewalt eine strafbarkeit der Nötigung gegeben ist.
· Eine Tat ist nach § 240 Abs. 2 StGB rechtswidrig, wenn die Gewaltanwendung zum angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. In einem Beschluss zu Sitzblockaden von 2001 stellte das BVerfG wichtige Abwägungselemente der kollidierenden Grundrechtspositionen im Rahmen der Verwerflichkeitsprüfung auf. (vgl. BVerfGE 104, 92, 112): 
· Solche sind die Dauer und die Intensität der Aktion (a), deren vorherige Bekanntgabe (b), Ausweichmöglichkeiten über andere Zufahrten (c), die Dringlichkeit des blockierten Transports (d), aber auch der Sachbezug zwischen den in ihrer Fortbewegungsfreiheit beeinträchtigten Personen und dem Protestgegenstand (e). 

- 	Auf diese Punkte werden wir im Folgenden Schritt für Schritt eingehen.

1. Dauer und Intensität der Aktion/Ausweichmöglichkeiten

· Wir haben schon vorher festgestellt, dass alle drei Blockaden nur etwa 1h gingen. Bei der Blockade vom DATUM konnte der Verkehr über den Seitenstreifen abfließen.
· Die Aktivistinnen ließen sich widerstandslos von der Fahrbahn räumen, sodass auch bei den anderen Blockaden keine besonders zeitintensive Störung stattgefunden hatte.
· Die Blockade vom DATUM wurde durch die Verkehrspolizei aufgelöst und die Autos konnten über die freigewordene Fahrbahn abfließen.

2. Vorherige Bekanntgabe

· Gegen die Verwerflichkeit spricht, dass alle drei Blockaden zwar nicht explizit groß bekannt gegeben wurden (was dem gesamten Zweck der Aktion übrigens komplett zuwiderlaufen wäre), aber dennoch Teil von mehrwöchigen Aktions- und Protestphasen in Berlin waren. Die Letzte Generation wählt Zeiträume, in denen mehr Widerstand geleistet wird, als sonst. Dass es in diesen Intensivphasen zu Blockaden kommen kann, wird durch die Presse hinreichend bekannt gegeben.
· Eine Ankündigung, die über das alles hinausgeht, würde dem Demonstrationsziel entgegenlaufen.

3. die Dringlichkeit des blockierten Transports

· Zur Dringlichkeit des blockierten Transportes lässt sich sagen, dass die Blockaden darauf abzielen, den täglichen Berufsverkehr zu blockieren. Es soll in den Alltag eingegriffen werden, also in Freizeitfahrten oder auch Arbeitswegen, und so darauf eingegangen werden, welch großes Problem der Individualverkehr in der Debatte um Klimaschutz spielt. Dass dadurch zugegebenermaßen lästige Störungen entstehen sollen, unterstreicht aber, dass gerade nicht bedeutendste und wichtigste Transporte gestört werden sollen, sondern jene, die so normal sind, wie sie nur sein können.
· Person XY hat in allen drei Fällen nur einmal eine Autobahnausfahrt, die Seestraße und die Badstraße in Berlin, blockiert. Insoweit ist eindeutig zu sehen, dass es ausschließlich um die Störung von Individualverkehr ging.
· Es ist in den drei Blockaden auch keine Behinderung von Rettungsfahrzeugen oder sonstigem besonders dringlichen Transport bekannt.

4. Sachbezug zwischen den in ihrer Fortbewegungsfreiheit beeinträchtigten Personen und dem Protestgegenstand, also zur Abwägung der Grundrechte, die hier im Spiel sind

· Wir kommen jetzt zum letzten und bedeutendsten Punkt.
· Kurz zu Beginn dieses Punktes möchte ich noch auf ein Urteil des AG Bremen aus dem Jahre 2021 aufmerksam machen, das sich im Wesentlichen mit folgendem Leitsatz positioniert hat:. Laut dem AG Bremen ist bei der vorzunehmenden Gesamtbewertung des Geschehens und der Frage, ob die Tathandlung von Klimaaktivisten als verwerflich iS des § 240 Abs. 2 StGB anzusehen ist, die soziale Gewichtigkeit des Blockadeanliegens ausschlaggebend. Dabei ist nicht jede Gewaltanwendung, die darauf ausgelegt ist, die Bewegungsfreiheit Dritter zu beeinträchtigen, als verwerflich anzusehen. 
· Im Groben bedeutet diese Abwägung: Sie müssen heute hier das Bedürfnis, auf Umweltnotstände hinzuweisen, der verursachten Störung des Verkehrs, die wir hier diskutieren, gegenüberstellen. Sie müssen den kurzen Eingriff in die Bewegungsfreiheit der Personen auf der einen Seite der Blockade mit dem Ziel der Klimaaktivistin, die hier vor Gericht steht, gegeneinander abwägen, wie es das AG Bremen schon getan hat.
· Grundsätzlich ist dabei zu beachten: alle drei Straßenblockaden waren eine Versammlung nach Art. 8 GG. Def: Eine Versammlung i.S.d. Art. 8 GG ist eine örtliche Zusammenkunft mehrerer Personen zur gemeinschaftlichen Erörterung oder Kundgebung mit dem Ziel der Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung. Die Straßenblockaden dienen dazu, auf das Versagen der Regierung hinzuweisen und Forderungen aufzustellen, die geeignet sind, verfassungskonformen Klimaschutz zu ermöglichen.
· Gerade wenn es um Versammlungen geht, kann eine Nötigung je nach Art und Dauer der Störung, Umfahrungsmöglichkeiten, zu einem plausibel erscheinenden Zweck, gerechtfertigt sein. 
· Anderes Grundrecht ist zum einen die Meinungsfreiheit der Klimaaktivistin Frau Lehmann, die hier in die Abwägung zu ihrem Gunsten mit ein spielt. Kürzlich hat das Amtsgericht Mönchengladbach im Falle eines Klimastreiks bezüglich des Braunkohleabbaus auch das Grundrecht der Gewissenfreiheit aus Art. 4 Abs. 3 GG für einschlägig erachtet.

· Für die Gewichtung dieser Grundrechte spielt es nun eine Rolle, ob die Grundrechte in vergleichbar effektiver Weise auch anders ausgeübt werden können oder nicht
· In diesem Zusammenhang sieht sich der Klimaaktivismus häufig mit der Aussage konfrontiert, dass Aktionen wie Straßenblockaden wohl kaum adäquat wären und man sich lieber Bewegungen anschließen solle, die nur auf angemeldete Proteste setzen. Fridays for Future hatte Millionen Menschen mobilisiert und es hat sich zu wenig getan. Die Parteien der Ampel-Koalition haben sich im Wahlkampf Klimaschutz zur Hauptaufgabe gemacht. Zahlreiche Petitionen mit Tausenden Unterstützerinnen wurden gestartet. Doch noch immer bleibt hinreichender Klimaschutz auf der Strecke und die Abwärtsspirale, die wir vorhin angesprochen hatten, bleibt bestehen. Betrachtet man die neuesten Entwicklungen, so wird deutlich, dass sich seit der Festlegung auf das 1,5- bzw. 2-Grad-Ziel im Rahmen des Pariser Klimaübereinkommens die Klimapolitik als nicht ausreichend darstellt. Bereits jetzt ist absehbar, dass die einzuhaltenden Klimaziele nicht erreicht werden. Deutschlands Klimaschutzpolitik wird vom Climate Action Tracker als „insufficient“ bezeichnet.
· Im Bezug auf Straßenblockaden muss darüber hinaus beachtet werden, dass ein konkreter Zusammenhang und damit Sachbezug zwischen Klimanotstand und dem Straßenverkehr als zentraler Treiber des Klimawandels besteht. Über 20 % der weltweit emittierten Kohlenstoffdioxids stammen aus dem Transportsektor. Außerdem wurde vor nicht allzu langer Zeit durch das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Maßnahmen, die in Deutschland gegen den Klimawandel unternommen werden, allen voran im Verkehrssektor, nicht ausreichen. Künftige Generationen werden zu wenig Zeit und Ressourcen haben, um die Katastrophe abzuwenden, so das als Klimabeschluss bekannte Urteil von vor 2 Jahren.
· Dass die Klimakatastrophe alle Menschen betrifft, kann in dieser Abwägung nicht zum Nachteil der Demonstrationsteilnehmer*innen gewertet werden. Es ist in der Tat so, dass die Straßenblockaden bewusst den Alltag der Menschen unterbrechen, um alle auf diesen Fakt hinzuweisen.
· Im Vergleich zur Dringlichkeit der konkreten Autofahrt, ist der Zweck der Versammlung und dem Nachgehens der Meinungs- und Gewissensfreiheit damit als höher zu gewichten und die Straßenblockade als nicht verwerflich anzusehen. Dass über diese Beschränkung der Bewegungsfreiheit für die Fahrer und Fahrerinnen der betroffenen Fahrzeuge hinaus und die – zugegeben sehr lästigen – Folgen zu Terminen verspätet oder gar nicht erscheinen zu können, besondere Grundrechtseinschränkungen erfolgten, ist nicht ersichtlich.
· Für die Abwägung der jeweils betroffenen Grundrechte im Rahmen der Verwerflichkeit nach § 240 Abs. 2 StGB bedeutet das also: Versammlungsrecht nach Art. 8 GG der Protestierenden, das Recht auf Meinungs- und Gewissensfreiheit und das Recht aller Menschen - auch derjenigen auf der anderen Seite der Blockade - auf Schutz der Lebensgrundlagen nach Art. 20a GG - überwiegt einer zugegebenermaßen lästigen, aber doch sehr kurzen Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Das AG Bremen sagte dazu, dass dem Ziel, auf die Notwendigkeit des Klimaschutzes hinzuweisen ist, erhebliches Gewicht zukommt. So ist es auch hier.
· Wir kommen hier auch nach der bestehenden Rechtsprechung zu dem Ergebnis, dass die Straßenblockade nicht verwerflich war.

III. Notstand

· Trotz dass die Handlung nicht verwerflich war, lohnt es sich, darauf einzugehen, ob denn hier nicht eine nach § 34 StGB gerechtfertigte Handlung vorliegt.
· Die kleinteiligen Details dieser Norm dürften Sie vermutlich besser kennen als wir, aber trotzdem würden wir gerne Schritt für Schritt auf einige Punkte eingehen:

1. Notstandslage

· Zur Notstandslage ist eine gegenwärtige Gefahr gefordert, also ein Zustand, bei dem auf Grund tatsächlicher Umstände die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines schädigenden Ergebnisses besteht.
· Deutschland ist im Zuge der fortschreitenden Klimakatastrophe häufiger und intensiver von Naturkatastrophen betroffen. Dazu zählen Starkregenereignisse,  die mitunter ein hohes Schädigungspotenzial aufweisen können, wie uns vor nicht allzu langer Zeit schmerzhaft im Ahrtal klar wurde. 
Zu erwarten sind Migrationsbewegungen, wie sie die Welt noch nicht erlebt hat. Es ist absehbar, dass eine Gesellschaft, global wie national, eine derartige Kombination von Krisen nicht übersteht. 
Ressourcenknappheit, insbesondere von Wasser und Nahrung, kann zu gesellschaftlichen Spannungen bis hin zu gewaltsamen Auseinandersetzungen wie Kriegen und Bürgerkriegen führen. Dementsprechend ist unsere Gesellschaft direkt und gegenwärtig von der Klimakatastrophe bedroht. 
· Und auch andere Gerichte haben das bereits anerkannt und so geurteilt
In einem Strafverfahren gegen eine Gruppe Tierschützer haben sowohl das LG Magdeburg als auch das OLG Naumburg eine Notstandshandlung bejaht. Die Tierschützer hatten Hausfriedensbruch begangen, um Videokameras zu installieren und damit die Misshandlung der Tiere im Betrieb offenzulegen.
· OLG Naumburg, Urt. v. 22.2.2018, BeckRS 2018, 8909, Rdnr. 12 ff.; LG Magdeburg, Urt. v. 11.10.2017, BeckRS 2017, 130506, Rdnr. 19 ff
Im November 2022 sprach das AG Flensburg aber den wohl ersten Freispruch für einen Klimaaktivisten, der auf § 34 StGB gründete.
· AG Flensburg, Urt. v. 7.11.2022, 440 Cs 107 Js 7252/22
· Der Klimaschutz wurde vom AG Flensburg richtigerweise als “anderes Rechtsgut” im Sinne des § 34 StGB
· Der Rechtsbegriff des anderen Rechtsguts müsse im Lichte und unter Berücksichtigung einer effektiven Verwirklichung der verfassungsrechtlichen Klimaschutzverpflichtung gemäß Art. 20a GG ausgelegt werden, der Staatszielbestimmung für Tier-, Klima- und Umweltschutz, auch unter Verweis auf das Klimaurteil des BVerfG von vor 2 Jahren.

2. Notstandshandlung
Bei der Protestform des Blockierens von Straßen handelt es sich um eine nach § 34 StGB gerechtfertigte Notstandshandlung. Sie ist nämlich erforderlich und verhältnismäßig, bzw. angemessen.

1. Erforderlichkeit
· Eine Notstandshandlung ist im juristischen Sinne erforderlich, wenn sie geeignet ist, die Gefahr abzuwenden und das mildeste zur Verfügung stehende Mittel darstellt. Natürlich ist Frau Lehmann bewusst, dass wir vorliegend in so einer globalen Krise leben, dass es mit einigen Bechern Tomatensuppe nicht getan ist. Ihr ist deshalb klar, dass sie alleine die Klimakrise nicht beenden kann. Doch darum geht es bei Klimaaktivismus doch gerade auch nicht. Mit Straßenblockaden, die sie gewählt hat, gelingt es ihr, Aufmerksamkeit zu generieren für die richtige Sache. 

· Gerade bei einer komplexen und vielschichtigen Gefahr wie der des Klimawandels kann es niemals das eine geeignete Mittel zur Gefahrabwendung geben. Es ist eine Summe politischer und individueller Entscheidungen erforderlich – nur ein inner- und überstaatliches Zusammenwirken kann die Krise aufhalten oder zumindest abschwächen. Genau in dieser Wirkungskette steht auch der Klimaaktivismus: Dieser führt in Form des provozierenden zivilen Ungehorsams zu medialer und sozialer Aufmerksamkeit, kann mittelbar also verstärkten Druck auf Bürger:innen und politische Akteur:innen ausüben, was wiederum dazu führen kann, dass Mehrheitsentscheidungen und Maßnahmen zugunsten eines stärkeren Klimaschutzes ergehen.
· Klimaaktivismus ist damit jedenfalls mittelbar geeignet, die Erderwärmung aufzuhalten. Insofern muss von einer geeigneten Notstandshandlung gesprochen werden, um die Brücke zurück zum juristischen zu schlagen.
· Ob der Klimaaktivismus auch unmittelbar geeignet ist, den Klimawandel abzuwenden, lässt sich noch nicht genau sagen. Doch das sollte jedoch gerade nicht gegen die Aktivistin sprechen. Die Bewegung ist schlicht noch nicht alt genug, um zu zeigen, ob ein unmittelbarer Effekt besteht. Dieser Gedanke sollte auch in der Verwerflichkeitsprüfung hinsichtlich § 240 Abs. 2 StGB Berücksichtigung finden. Jemand, der in der Absicht handelt, die drohende Gefahr im Sinne des § 34 StGB  durch eine Nötigung abzuhalten, handelt nicht rechtswidrig.
· Und auch hinsichtlich der Frage, ob das mildeste Mittel vorliegt, lässt sich leicht argumentieren, dass ein milderes Mittel nicht denselben Effekt hätte, darauf sind wir im Rahmen der Grundrechtsabwägung schon eingegangen und darauf möchte ich auch hier noch einmal verweisen.
2. Verhältnismäßigkeit: Güter- / Interessenabwägung und Angemessenheit
· Dazu noch einmal die in der Literatur gängige Definition: 
· Die Notstandshandlung ist verhältnismäßig, wenn das geschützte Interesse dem beeinträchtigten Interesse wesentlich überwiegt. Da möchte ich auf die schon ausgeführte Abwägung im Rahmen der Verwerflichkeitsprüfung verweisen und abschließend nur noch eins sagen:
· Und zwar heißt es im Urteil des OLG Naumburg aus dem Jahre 2018: 

“derjenige, der eine Gefahr für ein geschütztes Rechtsgut verursacht, muss selber Beeinträchtigungen eigener Rechte eher hinnehmen als ein Dritter, der an der Entstehung der Gefahr unbeteiligt ist”.
OLG Naumburg, Urteil vom 22.02.2018 – 2 Rv 157/17, NJW 2018, 2064 (2065).

· Bitte behalten Sie das vor dem Hintergrund im Kopf, dass Frau Lehmann den Individualverkehr blockiert hat.


Wir plädieren deshalb auf nicht strafbar. Frau Lehmann ist in allen Punkten freizusprechen.




























REST AUS ZOES PLÄDOYER


[bookmark: _heading=h.2et92p0]Klimanotstand als rechtfertigender Notstand:

· Blick in die Schweiz: Im Januar 2020 sprach das Polizeigericht Lausanne mehrere Klimaaktivisten vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs, der Hinderung einer Amtshandlung und der Teilnahme an einer nicht bewilligten Demonstration frei. Sie hatten als Tennisspieler verkleidet eine Bankfiliale der Crédit Suisse in Lausanne besetzt, um anzuprangern, dass der Tennisspieler Roger Federer für die Bank warb, obwohl diese aus ihrer Sicht klimaschädliche Investitionen tätigte.
· Gericht entschied, dass das handeln der Aktivisten wegen des Klimanotstands gerechtfertigt war.
· Bezirksgericht Lausanne (Tribunal de Police), Urt. v. 13.1.2020, PE19.000742/PCL/llb, https://t1p.de/xo4vq
· Im September 2022 sprach ein Züricher Richter die Teilnehmerin einer Straßenblockade frei, die wegen Nötigung angeklagt worden war und erklärte, friedliche Klimaaktivisten generell nicht mehr verurteilen zu wollen.
· Republik v. 21.9.2022, https://t1p.de/lwf8u  
· In Deutschland: In einem Strafverfahren gegen eine Gruppe Tierschützer haben sowohl das LG Magdeburg als auch das OLG Naumburg eine Notstandshandlung bejaht. Die Tierschützer hatten Hausfriedensbruch begangen, um Videokameras zu installieren und damit die Misshandlung der Tiere im Betrieb offenzulegen.
· OLG Naumburg, Urt. v. 22.2.2018, BeckRS 2018, 8909, Rdnr. 12 ff.; LG Magdeburg, Urt. v. 11.10.2017, BeckRS 2017, 130506, Rdnr. 19 ff
· Im November 2022 sprach das AG Flensburg aber den wohl ersten Freispruch für einen Klimaaktivisten, der auf § 34 StGB gründete.
· AG Flensburg, Urt. v. 7.11.2022, 440 Cs 107 Js 7252/22
· §34 -> gegenwärtige Gefahr für Rechtsgüter und geeignetes und erforderliches Mittel.
“Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden.”
· Eine Gefahr ist indes schon dann gegenwärtig i.S.v. § 34 StGB, wenn der Schadenseintritt zwar nicht kurzfristig bevorsteht, er sich aber nur noch durch sofortige Maßnahmen abwenden lässt. Die Ziele des Übereinkommens von Paris sind nach Ansicht des Weltklimarats nur noch einzuhalten, wenn die internationale Staatengemeinschaft jetzt die ihr zur Verfügung stehenden Klimaschutzmaßnahmen ergreift. Damit stellt die Erderwärmung eine gegenwärtige Gefahr i.S.v. § 34 StGB dar.
· Somit bleibt die Frage der Geeignetheit in den konkreten vorliegenden Fällen: 
· Geeignet ist eine Handlung nicht nur dann, wenn sie die drohende Gefahr sicher oder mit hoher Wahrscheinlichkeit abwendet. Die drohenden Schäden können so gravierend sein, dass auch das Interesse an der Wahrnehmung unsicherer Rettungschancen die Beeinträchtigung des Eingriffsguts wesentlich überwiegt. Aufgrund fehlender Eignung ist die Rechtfertigung einer Maßnahme nur dann auszuschließen, wenn diese von Anfang an entweder völlig nutzlos erscheint oder nur mit einer gänzlich unwesentlichen Erhöhung der Rettungschance verbunden ist.
· Die gesellschaftliche Debatte rund um die Klimakatastrophe hat seit den Straßenblockaden der Letzten Generation erheblichen Aufschwung bekommen und erste Erfolge wurden bereits erzielt. Zum Beispiel hat die Regierung nun erklärt, dass Containern künftig straffrei bleiben soll. Ein Entgegenkommen zur Forderung der Kampagne Essen retten, Leben retten.
· Auch ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Kampagnen des friedlichen zivilen Widerstands eine realistische Erfolgschance haben und nicht ungeeignet sind gesellschaftliche Veränderung hin zu mehr Gerechtigkeit zu erwirken.
· Hierbei ist es wichtig, die Betrachtung auf den Einzelfall zu lenken. P. saß friedlich auf einer Straße, um den Alltag zu unterbrechen und unignorierbar an die Politik zu appellieren. 
· Nicht jede Handlung ist einfach so gerechtfertigt, wenn sie Klimaschutz zum Ziel hat.
· Die Straßenblockaden waren grundrechtlich geschützte Versammlungen i.S.d. Art.8 GG
· Die Versammlung war friedlich und nicht gewalttätig
· Dem Aktionskonsens der LG ist strikte Gewaltfreiheit zu entnehmen und auch P. verhielt sich absolut gewaltfrei
· Den Akten und Zeugenaussagen ist keine konkrete oder abstrakte Gefährdung anderer zu entnehmen
· Rettungsgasse
· Die Eingriffe in die Bewegungsfreiheit anderer waren nicht von langer Dauer
· Die Straßenblockaden haben aber eindeutig eine Erhöhung der Rettungschancen zur Folge, schon alleine über die zusätzliche Aufmerksamkeit, die sie für das Thema schaffen
· Mildere Mittel, wie angemeldete Demonstrationen, Petitionen oder auch die Wahl (z.B. der Grünen in die Bundesregierung) wurden versucht und waren nicht erfolgreich. (Patricia selbst hat schon viel versucht)
· Patricias Handeln ist vorliegend also durch einen rechtfertigenden Notstand nach §34 StGB gerechtfertigt.



Wir kommen hier auch nach der bestehenden Rechtsprechung zu dem Ergebnis, dass die Straßenblockade nicht verwerflich war.

[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Fernziele:
Dass nun die Fernzielrechtsprechung des BVerfG aus dem Jahre 1988 ins Feld geführt wird, um die Klimakrise auf gedeih und Verderb von der Versammlung zu trennen ist nicht zeitgemäß.

Nichteröffnungsbeschluss (Abt. 343):
“Der Verweis auf 30 Jahre alte Rechtsprechung des BGH bedarf, im Hinblick auf die extremen Entwicklungen des Klimas und der neuesten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, einer neuen Betrachtung. Die schematische Übertragung ohne genauere Abwägung verbietet sich.”

· Sollte vllt. grundlegend reformiert werden, aber nicht am Amtsgericht
· Aber das Anliegen des Protestes von Patricia kann hier außerhalb seines politischen Inhalts in die Abwägung einfließen:
· “Während es sich verbietet, die Fernziele nach dem Kriterium der „inhaltlichen Richtigkeit“ des Anliegens zu berücksichtigen, da diese inhaltliche Richtigkeit politischer Forderungen nicht gerichtlich festgelegt, sondern politisch und gesellschaftlich bestimmt wird, könnte eine Abwägung in der Berücksichtigung der Gewichtigkeit und der grundgesetzlich geschützten und einklagbaren Rechte des verfolgten Anliegens liegen (ähnlich Schönke/Schröder/Eisele § 240 StGB Rn. 29a).”
· Art. 20a GG spricht dem Klimaschutz als Ziel ganz konkret eine besondere Bedeutung zu
· Hier tut sich ein neuartiges Spannungsfeld auf, indem die Zivilbevölkerung ihre eigene Regierung an das Einhalten der Verfassung ermahnt und auf ganz konkreten Rechtsbruch der Regierung verweisen kann.

P. nimmt es als ihre demokratische Pflicht wahr, wirksam und unignorierbar gegen das Versagen unserer Regierung hinzuweisen. Sie zieht daraus keinen persönlichen Vorteil, sondern opfert viel eigene Lebenssicherheit für diesen Protest.

Ein solches Verhalten kann nicht verwerflich und strafrechtlich zu ahnden sein.





[bookmark: _heading=h.4d34og8]Die Klimakrise betrifft jede*n einzelne*n von uns:
· Wir alle müssen uns fragen: Was kann ich tun
· Sie als Richter haben eine starke, eine mächtige Position in unserer Gesellschaft. Ihr Einfluss geht weit über den einer gewöhnlichen Bürgerin wie Patricia (oder mir) hinaus. 
Sie haben Recht, wenn Sie sagen, dass es nicht Ihre Aufgabe ist, Politik zu machen.
Allerdings würden Sie sich selbst kleiner machen, als Sie sind, wenn Sie hier Ihren Einfluss auf die gesellschaftliche Debatte zum Klimaschutz und auch unseren Umgang als Gesellschaft mit dieser Krise verkennen. 

Als Richter trifft sie auch die Verantwortung, unseren Rechtsstaat zu schützen. Und ein Rechtsstaat, unter dessen Augen die Regierung die Verfassung missachtet und friedlichen Protest bestraft, wird die Krise, in der wir uns befinden, nicht heil überstehen.

Ich bin sehr froh in einem Rechtsstaat zu leben und ich spreche auch für Patricia und im Namen der jungen und zukünftigen Generationen, wenn ich Sie bitte Ihren Teil dazu beizutragen, dass auch wir unsere Leben in einem Rechtsstaat verbringen können.


[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]Freispruch:
P. ist in allen Punkten freizusprechen!
· Nicht verwerflich
· Durch Klimanotstand gerechtfertigt
· Kein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte



Bleiben wird die Wahrnehmung des Urteils als einem insgesamt bemerkenswerten und innovativen Versuch aus dem Bereich der Judikative, die mannigfaltigen und facettenreichen gesellschaftlichen Reaktionen auf die aktuellen Herausforderungen des Klimawandels aus der Perspektive des Strafrechts als ultima ratio im System staatlicher Sozialkontrolle112 in adäquater Weise zu erfassen.


[bookmark: _heading=h.1fob9te]Klimakrise ist Gefahr für Rechtsstaat:
· 
· Gestern OStA Kühn in einem Verfahren hier am AG: "Das wird Ihnen nicht gefallen, aber Ihr Anliegen kann hier keine Berücksichtigung finden und die Straßenblockaden stellen strafbare Nötigungen dar. Wenn wir das nicht ahnden, ist der Rechtsstaat in Gefahr!”
· In dieser Bewertung unterliegt er einem gefährlichen Irrtum!
· Die größte Gefahr für unseren Rechtsstaat und unsere gesellschaftliche Ordnung geht von der Klimakrise aus und nicht von Protest für angemessene politische Maßnahmen, die die Verfassung wahren!
· Stefan Rahmstorf in Video bei Zeit online: “Viele Kollegen, die ich kenne, glauben, dass wir sowieso niemals auf vier Grad Erwärmung kommen würden, weil uns vorher die Wirtschaft zusammenbricht und die Welt in Konflikten versinken würde. Dass es nicht dazu kommt, das liegt jetzt in unserer Hand. Wir sind die letzte Generation, die das noch verhindern kann.”
· Wenn Ernten ausfallen und wir Kriege um Ressourcen führen und milliarden Menschen fliehen müssen, weil ihre Heimat nicht mehr bewohnbar ist, dann ist unsere rechtsstaatliche Ordnung in Gefahr!
· Wir müssen uns jetzt fragen, wie der Rechtsstaat sich gegen diese Gefahr schützen kann. 
· Regierung handelt verfassungswidrig und das ohne Konsequenzen
· Die Judikative kann keine Sanktionen für die Regierung verhängen oder die Politik ändern. Das ist nicht ihre Aufgabe.
· In einer Demokratie ist das die Aufgabe des Volkes! Die Bürger*innen dieses Landes müssen ihre Regierung dazu anhalten, die Verfassung einzuhalten und die Lebensgrundlagen und die gesellschaftliche Ordnung zu schützen.
· Die Frage, die sich hier also stellt, ist ob nicht der Rechtsstaat sich selbst zerstört, indem er diese Bürger*innen strafrechtlich verfolgt, ohne alle Umstände ihres Handelns ausreichend einzubeziehen.
· Damit meine ich nicht, dass jedes sonst strafrechtlich relevante Handeln, das sich auf Klimaschutz beruft, nicht verfolgt werden sollte. Hier ist selbstverständlich jeweils im Einzelfall eine sorgfältige Abwägung vorzunehmen.
· Solcher Protest muss angemessen sein und darf die Rechte anderer nicht über Gebühr einschränken und andere nicht gefährden.
· Aber wir begehen einen gravierenden Fehler, wenn wir das Bestreben nach mehr Klimaschutz als ein reines politisches Ziel ansehen, das wie alle anderen politischen Ziele eine Meinung ist, über die sich auch trefflich gestritten wird.
· Argument: Corona-Leugner machen Straßenblockade
· Ein sehr wesentlicher Unterschied: 
· Wissenschaft ist sich global vollständig einig, dass die globale Erderwärmung gravierende Auswirkungen auf unseren Planeten haben wird uns schon hat, etc.
· Bei Corona absolute Mindermeinung
· Die Gesellschaft ist sich auch beispiellos einig, dass der menschengemachte Klimawandel ein Problem ist. Immer größere Teile der Gesellschaft sprechen von Klimakrise oder Klimakatastrophe.
· Es ist auch klar, dass wir etwas dagegen tun können und dass es viel zu langsam geht. (Siehe Expert*innenrat)
· Problem: Um angemessene Maßnahmen zu treffen, die den Klimakollaps noch abwenden können, müssen wir unsere Lebensweise grundlegend ändern. Das bedeutet nicht, dass es schlechter werden muss. Trotzdem ist unser politisches System auf so große Veränderung, so schnell nicht ausgelegt. Es unterliegt wirtschaftlichen Zwängen. 
· Deshalb braucht es Druck aus der Zivilbevölkerung.
· (Partei gründen dauert zu lang)
· Welche Ausmaße die Klimakrise hat, war wohl auch dem BVerfG in seiner Entscheidung zu fernzielen im Jahre 1988 noch nicht in dieser Klarheit bewusst. Wir müssen jetzt aber dringend überdenken, wie wir dieser bedrohlichen Situation in unserem Rechtsstaat ausreichend Rechnung tragen können!




